
Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Lünen 

Das Amtsblatt ist kostenlos erhältlich bei der Stadt Lünen, Willy Brandt Platz 1, 44532 Lünen 
am Servicepoint des Rathauses,  
im Internet unter www.luenen.de/amtsblatt oder per E Mail: amtsblatt@luenen.de 

Auskunft Telefon: 02306 104 1310 
�

Amtsblatt 
Nr. 25/2025 

ausgegeben am: 10. Juli 2025

Nr. Gegenstand Seite 

1. Öffentliche Bekanntmachung der Satzung über die Steuerhebes
ätze der Stadt Lünen vom 09.07.2025

152 

2. Öffentliche Bekanntmachung der Berichtigung zur Feststellung
des Jahresergebnisses 2023 des Stadtbetriebes Abwasserbeseiti
gung Lünen AöR und Verwendung des Jahresgewinns

154 



Satzung über die Steuerhebesätze der Stadt Lünen vom 09.07.2025 

Aufgrund der §§ 7, 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), des § 25 Abs. 

1 bis 4 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), des § 1 des Gesetzes über die 

Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern vom 16.12.1981 (GV. NRW. S. 

732) und des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über die Einführung einer optionalen Festlegung

differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-

Westfalen vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 490), sowie § 16 Gewerbesteuergesetz vom 15.10.2002

(BGBl. I S. 4167), jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt

Lünen in seiner Sitzung am 26.06.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Die Stadt Lünen erhebt die 

- Grundsteuer für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

- Grundsteuer für Grundstücke zur Reduzierung der Wohnnebenkosten nach Maßgabe des

§ 2 getrennt nach unterschiedlichen Hebesätzen für Wohn- und Nichtwohngrundstücke

(Grundsteuer B)

- Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag

nach den gesetzlichen Bestimmungen. Durch diese Satzung werden die Steuerhebesätze für die 

Realsteuern festgesetzt. 

§ 2 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze betragen für die 

- Grundsteuer A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft):

571 v. H.

- Grundsteuer B  (Wohngrundstücke) für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250

Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind:

702 v. H.

- Grundsteuer B (Nichtwohngrundstücke) für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250

Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind:

1.404 v. H.

- Gewerbesteuer nach Gewerbeertrag:

490 v. H.

§ 3 Einforderung von Kleinbeträgen

Die Grundsteuer wird abweichend vom § 28 Abs. 1 Grundsteuergesetz, nach dem sie zu je einem 

Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu 

zahlen ist, für Kleinbeträge wie folgt fällig: 

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € (in Worten: fünfzehn Euro) nicht

übersteigt;

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 €

(in Worten: dreißig Euro) nicht übersteigt.

§ 4 Inkrafttreten

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Steuerhebesätze der Stadt Lünen vom 16.12.2011 in der 

Fassung der 2. Änderungssatzung vom 18.12.2024 außer Kraft. 
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B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 

Die Satzung über die Steuerhebesätze der Stadt Lünen vom 09.07.2025 

wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-

rhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der derzeit gültigen Fassung, kann gegen 

diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden, es sei denn,  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Lünen vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den

Mangel ergibt.

Lünen, den 09.07.2025  Der Bürgermeister 

gez. 

Jürgen Kleine-Frauns 
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